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1. Hausanschluss (gemäß Ziffer III/4 der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen) 
 

Die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses sind vom Auftraggeber zu tragen, 
ebenso die Kosten für Änderungen, die durch Erweiterungen oder sonstige Maßnahmen 
erforderlich werden. Für die Erstellung des Hausanschlusses (ohne Grabarbeiten) wird ein 
pauschaliertes Netzzutrittsentgelt wie folgt in Rechnung gestellt: 

 
(a) Netzzutrittsentgelt 

 

 
bis einschl. 25 m 
Hausanschlusslänge 

über 25 m 
Hausanschlusslänge 

Nennweite der 
Hausanschlussleitung 

exkl. 
MWSt. 

inkl. 20 % 
MWSt. 

exkl. 
MWSt. 

inkl. 20 % 
MWSt. 

bis einschl. 50 mm (6/4“) € 900,00 € 1.080,00 € 7,00/lfm € 8,40/lfm 

über 50 mm Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand 

 
In den pauschalierten Preisen für die Erstellung des Hausanschlusses sind die 
Lieferungen und Leistungen (Material und Verlegung) bis einschließlich der 
Absperrvorrichtung enthalten. Nicht enthalten sind jedoch die Grabarbeiten (Öffnen 
und Schließen des Rohrgrabens), sowie etwaige Bauleistungen (z.B. 
Mauerdurchbruch oder Einbau eines Mauerkastens). Die Art der Hauseinführung 
ist im Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und den Stadtwerken Bregenz 
festzulegen.  
 

(b) Grabarbeiten 
 
Die Grabarbeiten sind in Abstimmung mit den Stadtwerken Bregenz entweder 
selbst oder durch Dritte durchführen zu lassen. 
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2. Netzbereitstellungsentgelt (gemäß Ziffer III/5 der Allgemeinen Verteilernetzbedingungen) 
 

Durch das zu leistende Netzbereitstellungsentgelt anlässlich der erstmaligen Herstellung 
eines Anschlusses oder einer späteren Erhöhung der Anschlussleistung werden dem 
Netzbetreiber die Kosten des bereits durchgeführten und vorfinanzierten Ausbaues des 
Verteilnetzes pauschal abgegolten. Das Netzbereitstellungsentgelt wird mit Fertigstellung 
des Hausanschlusses zur Zahlung fällig. 
 
Das Netzbereitstellungsentgelt beträgt bis auf Weiteres  
 
bis 35 kW  pauschal € 0,00 
über 35 bis 70 kW pauschal € 0,00 
 
Für den Teil des Anschlusswertes über 70 kW beträgt das Netzbereitstellungsentgelt bis auf 
weiteres ebenfalls € 0,00 pro kW. Das Netzbereitstellungsentgelt wird nach Fertigstellung 
des Netzanschlusses verrechnet. 
  
Für Anschlüsse in Gebieten, in denen eine wirtschaftliche Versorgungsdichte nicht gegeben 
bzw. auf Grund der Flächenwidmungspläne nicht zu erwarten ist, oder für Anschlüsse, deren 
zeitliche Vorziehung gegenüber dem generellen Ausbaukonzept der Stadtwerke Bregenz 
GmbH unverhältnismäßige Mehrkosten verursacht, kann die Stadtwerke Bregenz GmbH ein 
vom vorstehenden Pauschalsatz abweichendes, auf Grund der jeweiligen Gegebenheiten 
angemessenes, zusätzliches Netzbereitstellungsentgelt verrechnen. Die Abrechnung erfolgt 
nach Fertigstellung des Netzanschlusses. 

 
3. Kostenersatz für bestimmte Nebenleistungen 
 

Im Kostenersatz für die Anlagenabnahme/Dichtheitsprüfung sind die Kosten für die 
erstmalige Montage eines Zählers zur Inbetriebnahme einer Gasanlage bereits enthalten. 
 

Mauerdurchbruch herstellen und verschließen: € 109,00 exkl. MWSt. 

Mauerkasten (40 x 40 cm) liefern: € 65,00 exkl. MWSt. 

Montage bzw. Demontage eines Zählers: € 65,00 exkl. MWSt. 

Entgelt für monatliche Datenauslesung  

(entfällt bei Selbstablesung): € 8,00 /Monat exkl. MWSt. 

Entgelt für jährliche Datenauslesung  

(entfällt bei Selbstablesung): € 4,00 /Jahr exkl. MWSt. 

 

 
 


